
LenzlSchulz. Der Ausschussrückruf

l. Der Rückruf eines Abgeordneten aus seinem
Parlamentsausschuss

\üo Menschen zusammenarbeiten, da gibt es nicht immer
Harmonie, sondern auch Streit. Das gilt auch in politisch
homogenen Formationen wie Parlamentsfraktionen, die de-
finitionsgemäß im \Tesentlichen Abgeordnete ein und dersel-
ben Partei organisieren.l Ist das Tischtuch zerschnitten, dann
können einzelne Abgeordnete die Fraktion von sich aus ver-
lassen (Fraktionsaustritt; Fraktionsspaltungz) oder die Frak-
tion kann ein bleibewilliges Mitglied ausschheßen (Frakti-
onsausscirlusss). Da der Fraktionsausschluss das,,schärfste
Schwert" darstellt, mit der eine Fraktion Abweichungen ei-
nes Fraktionsmitglieds von der Fraktionslinie im Rahmen
der parlamentarischen oder sonstigen politischen Arbeit
sanktionieren kann, wird oftmals zu milderen, den endgülti-
gen Bruch (noch) vermeidenden Maßnahmen gegriffen. Ein
bewährtes Mittel besteht darin, dass die Fraktion einen Ab-
geordneten aus einem Parlamentsar-rsschuss abberuft (Aus-
schussrückruf). Betroffen sind Fraktionen aller politischer
Parteien, besonders anfällig sind aber zumeist Fraktionen
neuerer Parteien, zuletzt insbesondere solche der AfD. Die
Praxis der Fraktionen ist oft recht hemdsärmelig und von
der Vorstellung geprägt, es handle sich um eine rein politi-
sche Entscheidung. Der einzelne Abgeordnete dagegen, der
gegen seinen !flillen aus einem Ausschuss, dem er möglicher-
weise seit vielen Jahren oder sogar als Vorsitzender angehört
hat, abberufen wird, ist in jeder Hinsicht ,,verletzt" und
macht das rechtlich an der Ausübung seines freien Mandats
aus Art. 3B I 2 GG oder vergleichbaren Vorschriften in den
Landesverfassungen fest. Genau darauf beruft sich aber auch
die Mehrheit der Fraktionsmitglieder für ihre Rückrufent-
scheidung. Die damit angesprochenen verfassungs- und par-
lamentsrechtlichen Fragen sind bislang kontrovers diskutiert
worden. Das könnte sich jetzt durch das Grundsatzurteil des
VerfGHB'W vom 27.10.20L7 ändern.a Denn darin ist aus
Anlass des Rückrufs eines AfD-Landtagsabgeordneten aus
einem Ausschuss durch seine Fraktion erstmals in einem
Hauptsacheverfahren entschieden worden, ob und unter
welchen Voraussetzungen der Ausschussrückruf eines der
Fraktion weiter angehörenden Abgeordneten zulässig ist.

ll. Bisherige Handhabung und Beurteilung

1. Praxis

Die Praxis der Fraktionen im Bundestag und in den Landes-
parlamenten ist von der Vorstellung eines freien Abberu-
fungsrechts der jeweiligen Fraktion geprägt.5 Dieses robuste
Vorgehen der Fraktionen ist Ausfluss der Vorstellung, dass
Ausschusssitze etwas sind, was der Abgeordnete der Fraktion
verdankt und was diese ihm auch jederzeit wieder nehmen
kann. Die Vorstellung hat ihren rechtlichen l(ern in den Re-
gelungen der Geschäftsordnungen des Bundestages und der
meisten Landesparlamente. Danach er{olgt die Ausschuss-
besetzung nicht durch lffahlen des Gesamtparlaments, son-
dern die Ausschüsse werden direkt von den Fraktionen durch
Benennung besetzt, soweit es um fraktionsangehörige Abge-
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ordnete geht (Benennungsrecht nach g 57 lI 1 GO-BT).6 In
drei Ländern ist das dahingehend variiert, dass die Fraktionen
zwar nnr ein Vorschlagsrecht für ,,ihre" Ausschussmitglieder
haben, der Landtag das dann aber nur noch formal durch'lfahl oder Bestimrnting nachvollzieht.T Letzthch liegt den
Benennungs- und Vorschlagsrechten der Fraktionen die Vor-
stellung zugrunde, dass jede Fraktion ein Recht darauf hat,
im Ausschuss nur von Abgeordneten vertreten zu werden, die
tatsächlich der Linie der Fraktion folgen und das Vertrauen
der anderen Fraktionsmitgiieder genießen; andernfalls beste-
he die Gefahr, dass im Ausschuss Anträge eine Mehrheit
finden, die im Plenum nicht mehrheitsfähig sind.8

Strengere Ansichten, wonach ein überwiegendes Fraktions-
interesse am Rückruf nur bei Absolvierung eines objektiven
Verfahrens und/oder bei Voriiegen eines ,,wichtigen Grun-
des" anzuerkennen iste oder aufgrund der überragenden Be-
deutung des freien Mandats schlechthin außer Betracht blei-
ben soll,l0 haben sich in der parlamentarischen Praxis nicht
durchsetzen können.

2. Rechtsprechung

Die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zum Thema
Ausschussrückruf war bislang wenig ergiebig.

x' Der Autor Lenz ist Rechtsar.rwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht
und Partner der Kanzlei Oppenländer Rechtsanwälre in Stuttgarr. Er
berät regelmäßig politische Akteute in verfassungs- und parlaments,
rechtlichen Fragen, war an diesem Verfahren aber nicht bäteiligt. Der
Autor Schulz ist Rechtsreferendar am LG Tübingen und in diesem
Rahnren in der l(anzlei Oppenländer tätig. - Besprechur.rg von
VerfGHB\X/,Urt. v.27.10.2017 - 1 cR 35/17, NVwZ-RR2018,129 =
NVwZ 2018, 561 Ls, (rn diesem Heft).

1 Vgl. für den Bundestag g 101 GO-BT.
2 Ygl. dazu Lenz/Morlok/Nettesheim, Zulässigkeit und Grenzen der. Bil-

dung von ,,Parallelfraktionen", Gutachten irn Auftrag des Landtags
von BW v.25.7.2016 aus Anlass der Spaltung der AfD-Fraktion im
Landtag von BW, abrufbar unter www.landtag-bw.de.

3 Vgl. dazu Lenz, NVwZ 2005,364.
4 VerfGHB\x/, NVwZ-RR 201.8, 1.29 = NVwZ 2018,661 Ls. (in diesem

Heft).
5 Zutreffend znsammengefassrv. \X/inkelmann in Morlok/schliesky/'V/ie-

fekpätz, Parlamentsrecht, 2016, $ 23 Rn.32; idS in der Literatur ins-
bes. Morlok in Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Ar:t. 38 Rn. 194, und Klutb
in Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hönneke, GG, 1,4. AILL.2018, Arr. 38
Rn.98; Eidinger, \X/ahl und Besetzung parlamentarischer Gremien,
1.992,208, 34r f.

6 Vgl. Rol3ner in Morlok/Schlieshy/Vr'iefelspütz, Parlamentsrecht, 2016,
g 41 Rn. 79.

7 So etwa Regelung und Handhabung in BV ($ 19 II GO-LT BXfl) und
im Saarland ($ 12 II 1 GO-LT Saar) und der Sache nach auch in Bremen
($ 63 I 1 GO-Btirgerschaft Bremen); vgl. dazu ebenfalls Ro$ner in
Morlok/Schliesky/tX/iefekpikz, Parlamentsrecht, 2016, $ 41 Rn. 80.

8 So die Zusammenfassung der wohl überwiegenden Auffassung durch
den VerfGHBVl, NVwZ-RR 201.8,1.29 Rn. 48 = NVwZ 2018, 661 Ls.
(in diesem He{t).

9 So etwa Geis in Isensee/Kirchhof, HdBStR III, 3. Aufl. 2005, $ 54
Rn, 6L; Magiera rn Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 3B Rn. 51; Trute in
u. Mänch/IQnig, GG, 6. Aü1. 201.2, Art. 38 Rn. 91; Pfeil, Der Abge-
ordnete und die Fraktion, 2008,216ff.

'10 Acbterberg/Schuhe rn u. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 6. Aufl. 2010,
Art. 38 I Rn. 47; IQein in Maunz/Dürig, GG, Art. 38 Rn. 217 (Stand
Ot<t. 2010); Ilökcheidt, Das Recht der Parlamentsfraktionen, 2001,
465 f.; Demmler, Der Abgeordnete im Parlamer-rt der Fraktionen, 1994,
37 3 ff .; s. auch l(asten, Ausschussorganisatior-r ulrd Ausschussrückruf,
1983, 183 ff.
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a) Das BVerfG hat in seinem bertihmten ,,rX/tippesahl-Ur-
teii" nur geklärt, dass die Bundestagsfraktion der Grünen
den von ihr ausgeschlossenen Abgeordneten Wüppesahl an-
schließend auch aus dem Bundestagsausschuss zurückrufen
konnte, zu dessen Mitglied sie ihn gem. $ 57 II I GO-BT
benannt hatte. Das BVerfG hat es zu Recht als folgerichtig
angesehen, dass Abgeordnete, die aus ihrer Fraktion aus-
getreten oder aus ihr ausgeschlossen worden sind, von ihr
dann auch aus den Ausschüssen zurückgerufen werden dür-
fen, in die sie von ihrer bisherigen Fraktion entsandt wor-
den sind. In dieser l(onstellation liegt nicht einmal ein
Eingriff in die Freiheit des Mandats aus Art. 38 I 2 GG.
Vorrang hat hier der ebenfalis im Geschäftsordnungsrecht
verankerte Anspruch der Fraktionen, entsprechend ihrem
Stärkeverhältnis durch eigene Abgeordnete in den Aus-
schüssen vertreten sein zu können (ugl. $ 12 S. 1 GO-
BT).i1 Das von einer Fraktionszugehörigkeit unabhängige,
aus der Freiheit des Mandats erwachsende Recht eines
fraktionslos gewordenen oder gebliebenen Abgeordneten
auf Zugehörigkeit zumindest zu einem Ausschuss, aller-
dings ohne Stimmrecht, bleibt unberührt und wird durch
Benennung durch den Präsidenten des Deutschen Bundes-
tages umgesetzt.l2

b) Anders als bei der Thematik des Fraktionsausschlusses13
haben aber auch die Landesverfassungsgerichte diese Lücke,
die durch die fehlende Rechtsprechung des BVerfG zum
Ausschussrückruf eines fraktionsangehörigen Abgeordneten
entstanden ist, bislang nicht schließen können. Der Säcbs-
VerfGH hätte die Fragen klären können aus Anlass eines
Falls, in dem die Fraktion DIE LINKE den ihr angehörenden
langjährigen Vorsitzenden des Finanzausschusses aus diesem
Ausschuss abberufen und ein später gescheitertes Fraktions-
ausschhissverfahren eingeleitet hatte. Den Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung gegen den Ausschussrückruf
hat der SäcbsVerfGH allerdings abgelehnt.la Dabei blieben
die Erfolgsaussichten in der Hauptsache offen und es wurde
eine Folgenabwägung vorgenommen, bei der auf die Nach-
teile für die Ausschussarbeit insgesamt und auf die zur Rück-
gängigmachung des Rückrufs erforderliche Abberufung des
schon neu benannten Mitglieds im Hinblick auf dessen freies
Mandat (Art. 39III Verfassung Sachsen) abgestellt wurde.15
Im Hinblick auf das bevorstehende Ende der \Wahlperiode

ist in diesem Fali das Hauptsacheverfahren nicht weiter be-
trieben worden.

c) Iüeitere einschlägige Rechtsprechung der Landesverfas-
sungsgerichte gab es, soweit ersichtlich, nicht. Der Fall der
Abberufung eines AfD-Abgeordneten aus dem Unter-
suchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zum
Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin beschäftigt
zwar den BerlVerfGH, betrifft aber eine andere Fallkon-
stellation und hat bislang nur zur Ablehnung eines Antrags
auf einstweilige Anordnung geführt,16 die wiederum auf
eine reine Folgenabwägung gestützt ist. Der Fall liegt des-
halb besonders, weil hier die Abberufung eines AfD-Abge-
ordneten aus dem Untersuchungsausschuss nicht auf die
eigene Fraktion zurückgeht, sondern auf die Parlaments-
mehrheit. Die Parlamentsmehrheit hat auf die durch einen
anderweitigen AusschlusstT eines A{D-Abgeordneten aus
der AfD-Fraktion eingetretene Verkleinerung dieser Frakti-
on mit einer Verkleinerung des Untersuchungsausschusses
um einen bislang auf die AfD-Fraktion entfallenden Sitz
reagiert. Deshalb richtet sich dieses Verfahren nicht gegen
die AfD-Fraktion, sondern die AfD-Fraktion selbst und der
ihr weiterhin angehörende, aus dem Ausschuss abberufene
Abgeordnete führen einen Organstreit gegen das Abgeord-
netenhaus.l8

lll. Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Baden-
Württemberg vom 27.1A "2017

In dieser ungeklärten Situation rammt das Urteil des
VerfGHB'V{ vom 27.10,201.7 klare Pflöcke ein. Ergangen
ist es im Verfahren eines (damals) der Fraktion noch ange-
hörenden AfD-Abgeordneten gegen die AfD-Fraktion im
Landtag von Baden-1ü/ürttemberg, wobei sich der Organ-
streitantrag des Abgeordneten unter anderem gegen die
Entscheidung seiner Fraktion richtete, ihn dem Landtag
gem. $ 19 lI I LT-GO Baden-\flürttemberg zur Abwahl
aus dem Innenausschuss und einem Untersuchungsaus-
schuss vorzuschlagen.le Ausgangspunkt für den V;rfGH
war die landesverfassungsrechtliche Regelung des Art. 27
III, die in Baden-rü/ürttemberg entsprechend Art. 38 I 2
GG dem Abgeordneten ein Recht auf freie und gleiche
Teilhabe am Prozess der parlamentarischen \Tiliensbildung
gibt. Deshalb gilt in Übereinstimmung mit der Rechtspre-
chung des BVerfG, dass ein Abgeordneter nicht ohne ge-
wichtige, an der Funktionstüchtigkeit des Parlaments orien-
tierte Grände von jeder Mitarbeit in den Ausschässen aus-
geschlossen werden darP0 und dass auch seine parlamenta-
rische Mitwirkung in einer und durch eine Fraktion
geschützt ist.2l Ebenfalls in übereinstimmung mit der
Rechtsprechung des BVerfG geht der VerfGH davon aus,
dass diese Freiheit und Gleichheit des Mandats durch ande-
re Rechtsgüter von Verfassungsrangbegrenzt werden kann,
insbesondere durch die Mandatsfreiheit der übrigen Frakti-
onsmitglieder und die Notwendigkeit einer strukturierten
und an den Mehrheitsverhältnissen im Landtag ausgerichte-
ten Ausschussarbeit.22

Dogmatischer Aufhänger ist für den VerfGH die von ihm
angenommene Teilhabe der Fraktionen an der Verfassungs-
bindung des Landtags) woraus die Bindung an demokrati-
sche Grundsätze und rechtsstaatliche Anforderungen folge.
Das führt letztlich zur Übertragung der für den Fraktions-
ausschiuss anerkannten l(ombination formeller und mate-

11 Vgl. zum Ganzen BVerfGE 80, 188 (233 f.) = NNf 1990, 373 = NVwZ
1990,253 Ls.

12 GrundlegendBVerfGE 80, 1BB (223ff.) =NJ\ü 1990,373 = NVwZ
1990, 253 Ls. mit insorveit al;weichender Meinung von Mahrenholz
(S. 238 f.; auch Stin.rmrecht) und abweichender Meinung von Kruis
(5. 241 ff .), der bei fraktionslosen Abgeordneten keine Mltgliedschafr
in einem Ausschuss fordert. Zur geltenden Rechtslage Iür fraktionslose
Abgeordnete im Bundestag vgl. $ 57 Ii 2 GO-BT.

13 Vgl. zur Rolle der Landesverfassungsgerichte Lenz, NYwZ 2005, 364
(366 ff .) sowre BerlVefGH, NVwZ-RR 2005,44L.

14 YgL SöchsVerfGH, Beschl. v. 30.1.2009 -Vf. 176-I-08 (eA) = BeckRS
2009, 45957, Der Autor Lenz hat in diesem Verfahren den zurück-
gerufenen Vorsitzenden des Finanzausschusses Rora/d \Yeckesser ver-
t(eten.

15 SächsYerfGH, Beschl. v.30.1.2009 -Vf .176-I-08 (eA) = 3sskp5 2ggt,
459 57 .

L6 B erlVerfG H, Beschl. v. 22.11.2017 - 1 53 Al 1,7, BeckRS 2017, i.327 01
Rn. 3.

77 Ygl. dazu BerlVerfGH, Beschl. v. 1L.10,2017 - 130 A/17, BeckRS
2017, 128506, mit dem der Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung gegen den Fraktionsausschlr"rss abgelehnt worden ist.

18 Das Hauptsacheverfahren scheint noch anhängig zu sein. Angriffs-
gegenstand ist der von den drei Regierungsfraktönen (SPD, LiNKE,
Bündnis 9OlDie Grtinen) eingebrachte und vom Abgeordnetenhaus be,
schlossene Verkleinerungsantrag nach Abgeordnitenhaus-Drs. 1Bl
0654 v.15.11.2017.

19 VerfGHBW, NVwZ-RR 2018,129 Rn. 54 = NVwZ 2018, 561 Ls. (in
diesem Heft).

20 VerfGHBW, NVwZ'RR 2018,1,29 Rn. 38 = NVwZ 2018, 661 Ls. (in
diesem Heft) im Anschluss an die durch BVerfGE 50, 1.88 (221,ff.) =
NJ!f 1990,373 = NVwZ 1990,253 Ls. begr. Rechtsprechungslinie.

2l VerfGHBW, NVwZ-RR 201,8,129 Rn. 41 = NVwZ2018, fZt Ls. 1in
diesem Heft) irn Anschluss an die durch pVerfGE 80, 188 (218) = NIV7
1990,373 = NVwZ 1.990,253 Ls. begr. Rechtsprechungslinie.

22 VerfGHBW, NVrvZ-RR 201.8, 1.29 Rn.42 u. 46 = igy*7 2919,
661 Ls. (in diesem Heft) mit Nachw. aus der Rspr. des BYerfG.
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rieller Voraussetzungen.23 Der beim Ausschussrückruf ge-
genüber dem Fraktionsausschluss geringeren Eingriffswir-
kung in die Rechte des betroffenen Abgeordneren Rechnung
tragend lässt der VerfGH allerdings gewisse Lockerungen
zu. Auf der formellen Seite verlangt er vor a1len Dingen die
Gewährung von Gehör und zwar in der \ü/eise, dass ein
fraktionsinterner Antrag, den Abgeordneten gegen seinen
\X/illen dem Landtag zur Abwahl vorzuschlagen, mit Begrün-
dung vorab und unter Beachtung einer angemessenen Frist
schriftlich zu übermitteln ist. Der Abgeordnete muss sich
dazu ätßern können und seine Außerung muss den anderen
Fraktionsmitgliedern vor deren Entscheidung bekannt ge-
macht werden. Dies soll unabhängig von einer Normierung
in einer Fraktionssatzung gelten, wobei solche Normierun-
gen zur l(onkretisierung durchaus möglich sind.za Zu der
Frage, welche Mehrheiten erforderlich sind, äußert sich der
VerfGH nicht, sondern lässt dies dahinstehen.25

Bei den materiellen Grenzen legt sich der VerfGH nicht fest.
Als Mindestgrenze gilt das allgemeine \7illkürverbot, also
das Erfordernis, dass ein vernünftiger, sich aus der Natur der
Sache ergebender oder sonst sachlich einleuchtender Grund
ftir die Entscheidung vorliegen muss. Ob noch strengere
Maßstäbe gelten, die wie beim Fraktionsausschluss in Rich-
tung eines wichtigen Grundes gehen,26 lässt der VerfGH
offen. Aus seiner Sicht könnte in Betracht kommen, solche
Maßnahmen daran zu messen, ob sie überwiegend repressiv
oder eher auf die Erhaltung der Gestaltungsmöglichkeiten
der übrigen Fraktionsmitglieder ausgerichtet sind, oder ob
ein I(oppelungsverbot greift, der Ausschussrückruf aiso nicht
mit Erwägungen begründet werden darf, die in keinem Sach-
zusammenhang mit dem damit verfolgten Zweck stehen.27
Damit bleibt die Bildung von bestimmten Fallgruppen, wie
sie in Fraktionsausschlussfällen erfolgt ist,28 in Zukunft wei-
terhin offen. Im konkreten Fali war die Abberufungsent-
scheidung der Fraktion schon deshalb eine Verletzung des
freien Mandats des Abgeordneten, weil ihm nicht in der
gebotenen rWeise vorheriges Gehör gewährt worden ist.2e

lV. Bewertung und Konsequenzen

Dieser ersten verfassungsgerichtiichen Grundsatzentschei-
dung zum Ausschussrückruf wird eine erhebliche Orienrie,
rungswirkung für die Praxis der Fraktionen zukommen. Die
Kernaussage liegt darin, den Ausschussrückruf als ,,kleinen
Fraktionsausschluss" zu behandeln und den dafür an-
erkannten, gegebenenfalls etwas abgeschwächten Anforde-
rungen in formeller und materieller Hinsicht zu unterwer-
fen. Die Fraktionen sind gut beraten, ihre Fraktionssatzun-
gen, die überwiegend schon Regelungen zu Verfahren und
Voraussetzungen von Fraktionsausschlussentscheidungen
enthalten, um solche zum Ausschussrückruf zu ergänzen
(dazu unter 1). Und zweitens stellt sich aus Anlass der Ent-
scheidung die von ihr nicht ausdrücklich beanrwortete Fra-
ge, in welchem Umfang das Parlament als solches in Aus-
schussrückruffallen Prüfungs- und Handiungspflichten un-
terliegt, die der Abgeordnete im Organstreit einklagen kann
(dazu unter 2).

1. Ausschussrückruf als,,kleiner Fraktionsausschluss"

Die Entscheidung überträgt auf Ausschussrückrufentschei-
dungen der Fraktionen im \Tesentlichen die für Fälle des
Fraktionsausschlusses in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätze, wenn auch mit gewissen Abschwächungen. Das
macht den Ausschussrückruf zum ,,kleinen Fraktionsaus-
schluss". In der Sache ist das durch den etwas velringerten,
gleichwohl aber massiven Eingriffscharakrer solcher Maß-

nahmen gerechtfertigt. Denn mit dem Rückruf aus ,,seinem"
Fachausschuss verliert der Abgeordnete das \Tirkungsfeld,
in dem er seine bisherigen fachlichen Spezialisierungen in
wertvoller \7eise in die pariamentarische \X/illensbildung ein,
bringen kann. In diesem Sinne hat der VerfGH eine vom
BVerfG für fraktionslose Abgeordnete entwickelte über-
legung aufgegriffen und verlangt ganz ausdrücklich, dass die
Fraktion bei Entscheidungen über Ausschussbesetzungen die
Interessen und sachlichen Qualifikationen des Abgeordneten
zur l(enntnis zu nehmen und nach Möglichkeit zu berück-
sichtigen hat.30 In dieser Kombination von formellen und
materiellen Vorgaben geht vor alien Dingen von den formel-
len Voraussetzungen ein erheblicher Schutzeffekt aus, wie
sich gerade auch im Fall des betroffenen AfD-Abgeordneten
zeigt, bei dem schon allein die fehlende Gehörsgewährung
zur Feststellung der Verfassungsrechrsverletzung geführt
hat.31 Im formellen Bereich liegen aber weitere Fallstricke
für Fraktionen, die einen Abgäordneten aus seinem Aus-
schuss zurückrufen wollen. Das beginnt mit der Frage, wer
eigentlich einen das Verfahren eröffnenden Antrag in der
Fraktion stellen darf, geht weiter' über Fragen der Ladungs,
und rffartefrist und reicht über die Frage der Form der Ab-
stimmung in der Fraktionsversammlung bis hin zu der yom
VerfGH offengelassenen Frage der erforderlichen Mehrheit.
Hier dürfte allerdings gera,de im Hinblick auf den Stand der
Rechtsprechung zum Fraktionsausschluss jedenfalls dann,
wenn die Fraktionssatzung keine weitergehenden Anforde-
rungen stellt, ausreichend sein, wenn die Ausschussrückruf-
entscheidung von der Fraktionsversammlung mit der Mehr-
heit der Mitglieder der Fraktion unter Einschluss des betrof-
fenen Fraktionsmitglieds getroffen wird.32 Auf der Seite der
materiellen Anforderungen ist dagegen Zurückhaltung an-
gebracht. Der Maßstab des l7illkürverbots ist ausreichend,
gerade auch im Hinblick auf den gegenüber einem Fraktions-
ausschluss geringeren Eingriffsgrad. Die vom VerfGH rn
Betracht gezogenen möglichen zusätzlichen Anforderungen
erweisen sich bei näherer Betrachtung als Fälle, in denen der
Ausschussrückruf aus sachfremden Grtinden und damit der
Sache nach willkürlich angeordnet wird. Bei der Anwendung
des \7ilikürgrundsatzes müssen die Verfassungsgerichte auch
beachten, dass es in erster Linie in der Hand der anderen
Fraktionsmitglieder liegt zu beurteilen, ob sie eine Vertre-
tung ihrer Fraktion durch den betroffenen Abgeordneten im
Ausschuss noch für zumutbar halten. Je größer und deutli-
cher die Mehrheiten für eine Ausschussrückrufentscheidung
ausfallen oder nach der Fraktionssatzung ausfallen müssen,
desto eher ist es sachgerecht, wenn die Verfassungsgerichte
sich bei der Anwendung der nüillkürgrenze zurückhaiten. Im
Fall des beim VerfGH erfolgreichen Abgeordneten hat sich
wenige \Tochen nach der Entscheiclung gezergt, dass eine

23 Zusammenfassend Lenz, NVwZ 2005, 364 (366) sowie die vom
VerfGH zitierten landesverfassungsgerichrlichen Entsch. zu Fraktions-
ausschlussfällen, VerfGHBW, NVwZ-RR 201.8, 129 Rn. 50 = NVwZ
2018,661 Ls. (in diesem Heft).

24 YgI. zum Ganzen VerfGHBW, NVwZ-RR 201.8,129 Rn. 51 = NVwZ
20L8,661 Ls. (in diesem Heft).

25 VerfGHBVr, NVwZ-RR 2018,1,29 Rn. 57 = NVwZ 2018, 661 Ls.(in
diesem Heft).

26 Ygl. daza Lenz, NVwZ 2005, 364 (368f .).
27 VerfGHBW, NVwZ-RR 2018,1,29 Rn. 52 = NVwZ 2018, 661 Ls. (in

diesem Heft).
28 Vgl. Lenz,NYwZ 2005, 364 (369).
29 VerfGHBW, NVwZ-RR 201.8,1.29 Rn. 54-56 = NVwZ 20L8,661 Ls.

(in diesem Heft).
30 VerfGHBVr, NVwZ-RR 201,8,129 Rn. 47 = NVwZ 2018, 661 Ls. (in

diesem Heft) im Anschluss an BVerfGE 80, 1BB (226) = NJ\7 1990,
373 = NYwZ 1990,253 Ls.

31 VerfGHB.W, NVwZ-RR 2018,129 Rn. 54-56 = NYwZ 201.8,661. Ls.
1in djesem Heft).

32 YgL zum Fraktionsausschhrss schonLenz, NVwZ 2005, 364 (367).
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wohl ausreichende Zerrüttung des Verhältnisses vorlag, der
der Abgeordnete durch Austritt aus der Fraktion Ausdruck
verliehen hat.

2. Keine parlarnentarischen Prüfpflichten

Verfassungsgerichtliche Organstr'eitverfahren im Zusam-
menhang mit dem Ausschussrückruf werden üblicherweise
in einem zweiseitigen Verhältnis zwischen dem betroffenen
Abgeordneten und der die Abberufung vornehmenden oder
einleitenden Fraktion geführt. Für den Bundestag und die
Mehrzahi der Landesparlamente, in denen wie dargestellt
die Ausschussmitgliedschaft konstitutiv und unmittelbar
durch die Fraktion rind deren Entscheidungen begründet
und beendet wird (g 57 lI 1 GO-BT), ist das auch folge-
richtig. In den Ländern, die wie Baden-Württemberg, das
Saarland und Bremen den Fraktionen zwar ein Vorschlags-
recht geben, die formelle Berufung zum Ausschussmitglied
aber noch von einer \7ahl oder Beschlussfassung des Par-
laments abhängig inachen, könnten die Dinge auch anders
liegen. Gerade im Fall des VeTfGHBVl wäre auch denkbar
gewesen) dass der betroffene Abgeordnete gegen den die
Ausschussrückrufentscheidung seiner Flaktion umsetzenden
Beschluss des Landtags einen Organstreit gegen den Landtag
führt. Das macht aber nur Sinn, wenn in diesem Verhältnis
zwischen dem fraktionsangehörigen Abgeordneten, dessen
Benennung seine eigene Fraktion zurückgezogen hat, und
dem Landtag ein verfassungsrechtliches Rechtsverhältnis be-
steht, in dern dem Landtag Pflichten obliegen, die im Ver-
hältnis zum betroffenen Abgeordneten subjektiv-rechtlich
ausgestaltet sind.33 Das erscheint zweifelhaft. Schon das
BVerfG hat hervorgehoben, dass es eine ,,Tradition des
deutschen Parlamentsrechts" gebe, wonach der Sache nach
die Fraktionen und nicht das Gesamtparlament die Zusam-
mensetzung der Ausschiisse bestimmen, jedenfalls bei Abge-
ordneten, die nicht fraktionslos sind.3a Die Regelungen im
Geschäftsordnungsrecht der Landesparlamente von Baden-
\7ürttemberg, des Saarlands und der Freien Hansestadt Bre-
men sind nicht so gravierend anders, dass darin ein bewuss-
ter Bruch mit dieser ,,Tradition des deutschen Parlaments-

l. Vorbemerkung

In einer in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Entscheidung
hat das OVG Berlin-Brandenburg kürzlich die Maßfestset-
zungerr eines übergeieiteten ('!7est-)Berliner Bebauungsplans
aus dem .lahr 1959 rückwirkend für nachbarschützend er-
klärt. Die Begründung des Gerichts ist abenteuerlich, auch
weil sie erkennbar darum bemüht ist, das Ergebnis der revi-
sionsgerichtlichen Kontrolle zu entziehen. So ergebe sich der
Drittschutz nicht kraft Bundesrechts und auch nicht aus dem
allgemein anerkannten Gebietserhaitungsanspruch, sondern
aus der besonderen Konzeption des verfahrensgegenständli-
chen historischen Bebauungsplans. Obwohl weder dessen
Begründung noch dessen textliche Festserzungen Aussagen
über den Drittschutz der Maßfestsetzungen treffen, seien
diese so auszulegen, dass der historische Plangeber den Maß-
festsetzungen im Jahr 1959 Drittschutz beigemessen hätte,

rechts" zu sehen ist; die Regelungen werden in diesen Par-
lamenten auch nicht so gehandhabt. Das ist in der Sache
auch gerechtfertigt. Dem Parlament insgesamt fehlt in sol-
clien Fällen einer Streitigkeit zwischen einer Fraktion und
dem ihr angehörenden Abgeordneten die politische Unbe-
fangenheit und damit die Eignung, um als ,,unparteilicher"
Entscheider aufzutreten. Im Gegenteil: Gerade die politi-
schen I(onkurrenzverhältnisse zwischen der betroffenen
Fraktion und den anderen Fraktionen des Parlaments führen
zu der handgreiflichen Gefahr, dass Prüfungs- und Entschei-
dungsrechte im Hinblick auf die Ausschussrückrufentschei-
dung der Fraktion unter politischen Gesichtspunkten instru-
mentalisiert werden. Es liegt deshalb im wohl verstandenen
Interesse auch der Landesparlamente in Baden-\7ürttem-
berg, im Saariand und in Bremen, grundsätziich eine Voll-
zugspflicht des Parlaments anzunehmen und jedenfalls wehr-
hafte Drittrechte des betroffenen Abgeordneten gegenüber
dem Parlament auszuschließen, wenn es lediglich eine Aus-
schussrückrufentscheidung einer Fraktion {ormal vollzieht.
'ü/ie gerade der jetzt entschiedene Fall gezeigt hat, scheint es

auf Seiten betroffener Abgeordneter auch gar kein Bedirrfnrs
zu geben, gegen jemand anderen als gegen die eigene Frakti-
on ein Organstreitverfahren zu führen. Das 1ässt sich im
Übrigen auch normativ klarstellen. So wie die Fraktionen
jetzt ihre Satzungen zu überprüfen nncl- anznpassen haben,
legt es die Entscheidung des VeT|GHBW'nahe, dass auch die
Parlamente in ihren Geschäftsordnungen kiarstellen, dass in
Ausschussrückruffällen drittrechtsfähige Prüfungs- und Ver-
weigerungspflichten des Parlaments im Verhältnis zur Frak-
tion und dem ihr angehörenden Abgeordneten nicht beste-
hen. Dann können Organstreitverfahren aus Anlass von
Ausschussrückrufentscheidungen auf die Fälle beschränkt
werden, in denen wie zuletzt im Berliner Abgeordnetenhaus
der Ausschussrückruf gar nicht von der eigenen Fraktion
ausgeht, sondern von der Mehrheit des Parlaments.3s I

33 Vgl, zu diesen Anforderungen für einen Organstreit Lenz/Hansel,
BVerfGG, 2. Aufl. 2015, g 64 Rn. 16 ff.

34 BVerfGE 80,1,88 (2231= NJ\r 1990, 373 = NVwZ 1,990,253 Ls.
35 Vgl. Abgeordnetenhaus-Drs. 18/0654 v. 15.11.2017.

wenn er von dieser frühestens im Jahr 1960 durch das
BVerwG anerkannten Möglichkeit gewussr hätte. Diese Ent-
scheidung hat Bedeutung weit über Berlin hinaus: Denn mit
der vom OVG Berlin-Brandenburg bemühten Hypothese
lässt sich in beinahe jeden übergeleiteten Plan zumindest aus
der Zeit vor 1,960 eine drittschützende lfirkung der Maß-
festsetzrrngen hineininterpretieren.

ll. Sachverhalt

Dem vom OVG Berlin-Brandenburg entschiedenen Fall lag
eine nachbarrechtliche Ar-rseinandersetzung über einen Bau-
vorbescheid zugunsten der beigeladenen Projektentwicklerin

Der Autor ist Associate (angestellter Rechtsanwalt) ber Bender Harrer
Kreuet (Frerbttg). - Besprechung von OVG Berlin-Brandenbr,trg,
Urt. v.30.6.2017 -l0B 10/15, BeckRS 2077,1.26265.
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